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lust sich nicht auf die historischpolitisch als Kernlande des Staats zu betrachtenden Gebietsteile

erstreckte; ebensowenig haben die Einverleibungen von 1866 die Individualität des preussischen

Staates aufgehoben.

2. Den tatsächlichen Untergang eines Staates bewirken daher nur Vorgänge, welche seine

bisherige Zusammensetzung völlig aufheben oder in überwiegendem
Masse ändern. Hierher gehören insbesondere folgende Fälle:

a) Durch Vernichtungodervöllige Zerstreuung des Volks,wiesieimAlter-
tum z. B. bei der Zerstörung von Tyrus, Sagunt, Karthago erfolgte, geht der betreffende Staat unter.
Die gleiche Wirkung wird dem — nicht leicht praktisch werdenden — Untergang des Staatsgebietes

zukommen. Aber auch durch ein völliges Aufgeben des bisherigen Gebietes geht der bis-
herige Staat unter. Dasselbe Volk auf einem ganz neuen Gebiete wird einen neuen Staat bilden.

b) Durch die Teilung eines Staates in mehrere Staaten (oben II 4 c) erlischt der erstere, auch
wenn ein gewisser Zusammenhang zwischen den mehreren neuen Staaten fortbesteht. Gleiche

Wirkung hat die Verteilung von Volk und Gebiet eines Staates unter mehrere schon be-

stehende Staaten; insofern dieser Vorgang, wie bei dem Untergang des polnischen Staates, ein
gewaltsamer ist, findet ein Zusammenwirken von Eroberung und Teilung statt. Ein aus

mehreren Staaten zusammengesetzter Staat geht auch unter, wenn die letzteren sich sämtlich von der

Unterordnung unter die Zentralgewalt frei machen bezw. diese aufhört zu fungieren; in solcher Weise

hat insbesondere die Auflösung des alten deutschen Reichs 1806 stattgefunden.

c) Infolge von Eroberung (oben II 4e) geht ein Staat unter, wenn das ganze Volk mit
seinem Gebiete in den siegreichen Staat einverleibt oder für die Errichtung eines neuen Staats ver-

wendet wird (so z. B. das Kurfürstentum Hessen 1866 durch Einverleibung in Preussen; dasselbe —

wenn auch nicht endgültig — 1807 durch Einfügung in das neu gegründete Königreich Westphalen).

d) Durch freiwillige Vereinigung mit einem anderen Staat (oben II 4 g) verliert
ein Staat seine Existenz, wenn dadurch nur der erstere vergrössert oder ein neuer Staat ge-

gründet wird.

Ein Staat würde auch erlöschen durch Anarchie,  d. h. wenn die Angehörigen aufhören

würden, in dem bisherigen Staatsverband zu leben, ohne dass für sie ein neuer an die Stelle träte;

jedoch wird ein solcher Vorgang höchstens ganz vorübergehend eintreten können.

IV, Rechtliche Entstehung von Staaten.

1. Die Frage, wie Staaten rechtlich zur Entstehung gelangen, ist vielfach dadurch verwirrt
worden, dass man den Rechtsgrund der konkreten Staaten nicht oder nicht genügend von dem all-

allgemeinen psychologischen Erklärungsgrund und von dem allgemeinen ethischen
Rechtfertigungsgrund des Zusammenlebens der Menschen in Staaten unterschied. Psychologisch
liegt der Existenz aller Staaten ein den Menschen innewohnender Trieb, ein „Staatstrieb" zugrunde.
Ethisch rechtfertigt sich die geschichtliche Tatsache wie die Forderung staatlichen Zusammen-
lebens der Menschen durch die Vernunftsnotwendigkeit des Staats. Diese philosophischen Erkennt-
nisse sind aber für die juristische  Betrachtung der Existenz der einzelnen Staaten bedeutungs-

los. Andererseits kann jedoch auch die Ansicht, dass das Bestehen oder wenigstens die Entstehung
der einzelnen Staaten überhaupt kein Gegenstand rechtlicher Qualifikation sei, nicht als zutreffend
anerkannt werden. Recht und Staat sind überhaupt zwei auf das engste mit einander zusammen-

hängende hohe Güter der Menschheit, der Bereich des Rechts aber würde eine überaus tiefgreifende

Einschränkung, der Begriff des Staats eine wesentliche Minderung erleiden, wenn auf die Vorgänge
der Bildung von Staaten oder sogar überhaupt auf das Bestehen der einzelnen Staaten die Herrschaft
des Rechts sich nicht erstrecken sollte. Für eine solche Annahme ist selbst die Theorie, dass alles

Recht staatlichen Ursprungs sei, keine ausreichende Grundlage; denn immerhin kann ja ein neuer

Staat durch den Willen eines schon bestehenden Staats bezw. mehrerer schon bestehender Staaten
entstehen.



72 S. Brie, Entstehung und Untergang der Staaten.

2. Vielfach hat man einen allgemeingültigen Rechtsgrund für die Existenz

aller einzelnen Staaten aufgestellt. Von den hierhergehörigen Theorien haben die Patriarchal-
und die Patrimonialtheorie niemals eine bedeutende Verbreitung erlangt, und sie bedürfen

auch keiner eingehenden Widerlegung, da sie eine zuweilen vorgekommene Art faktischer Entstehung
von Staaten (vgl. oben II 2 und 3 b) irrig für eine allgemeine rechtliche Entstehungsart erachten.

Eine grosse Bedeutung haben dagegen zeitweise gewonnen die Theorie der göttlichen Stiftung, die
Machttheorie und die Vertragstheorie.

a) Die Theorie der göttlichen Stiftung behauptet, dass Gott, indem er durch
seine Fügung einen Staat entstehen bezw. längere Zeit fortbestehen lasse, demselben und dem darin
herrschenden Willen seine Sanktion verleihe, wodurch die Mitglieder zum rechtlichen Gehorsam

gegenüber der bestehenden Staatsordnung verpflichtet würden. Diese Theorie aber verwechselt
vor allem die religiöse Verpflichtung mit der rechtlichen. Ferner ist nicht einzusehen,

weshalb Gott den bestehenden Zustand, auch wenn dieser in einer vom Standpunkt des mensch-

lichen Rechts nicht rechtmässigen Weise entstanden ist und wenn er zudem vielleicht den

konkreten vernünftigen Bedürfnissen der betreffenden Menschengruppe widerspricht, in seinen
besonderen Schutz nehmen soll.

b) Die Machttheorie in ihrer rohesten Gestalt kann nur als eine Verhöhnung der

Rechtsidee bezeichnet werden. Die meisten neueren Anhänger dieser Theorie aber gründen ihre

Behauptung, dass jeder faktisch bestehende Staat auch rechtmässig sei, auf die allgemeine Ver-
nunftsnotwendigkeit des Staats und nehmen demgemäss in ihre Definition der Macht bezw. des

konkreten Staates das Erfordernis der Verwendung der Macht im allgemeinen Interesse auf. Aber

dadurch wird noch nicht erklärt, weshalb die faktisch der konkreten Staatsgewalt unterworfenen
Menschen ihr gegenüber zum Gehorsam rechtlich verpflichtet sein sollen, zumal wenn die neue

Staatsbildung sich im Widerspruch zum bisherigen Rechte vollzogen hat.

c) Die aus alten Wurzeln entsprossene, in der Neuzeit lange Zeit vorherrschende Ver-
tragstheorie nimmt an, dass ein Staat rechtsgültig nur durch einen Vertrag resp. durch mehrere

Verträge von Individuen entstehen könne. Insofern eine solche Entstehung geschichtlich höchstens
ganz vereinzelt für konkrete Staaten nachgewiesen werden kann, erscheint die Annahme, dass die

konkreten Staaten zumeist (nämlich soweit ihnen überhaupt eine rechtliche Existenz zukommt)
auf einem solchen Rechtsgrund beruhen, als eine Fiktion. Irrig ist auch die dieser Theorie zu-

grunde liegende Voraussetzung, dass der menschliche Wille in keiner anderen Weise als mit seiner

freien Zustimmung rechtlich beschränkt bezw. einem anderen Willen unterworfen werden könne.

Immerhin bekundet sich in dieser Theorie die richtige Erkenntnis oder Empfindung, dass die staat-

lichen Beziehungen zwischen den Menschen keinen von allen übrigen rechtlichen Verhältnissen

spezifisch verschiedenen Rechtsgrund haben können. Dagegen erscheint die in neuester Zeit von

hervorragenden Philosophen und Juristen verfochtene Behauptung, dass die Entstehung eines
Staates durch Vertrag unmöglich sei, als Ausfluss teils einer unrichtigen Würdigung des Vertrags,
indem man diesen als einen Akt reiner Willkür statt als ein Mittel zur Befriedigung der vernünf-

tigen Bedürfnisse der Menschen auffasst, teils einer zu engen Begrenzung des Vertragsbegriffs, indem
man dem Vertrage nur eine obligatorische Wirksamkeit oder nur eine Bedeutung für die Anwendung,

nicht auch für die Entstehung objektiven Rechts zuerkennt.

3. Rechtlich kann ein Staat nur in derselben Weise zur Entstehung kommen, wie überhaupt

unter den Menschen rechtliche Beziehungen sich bilden und insbesondere juristische Personen zur

Existenz gelangen, d. h. vermöge eines Rechtssatzes. Insofern aber nichtleichtRechts-
sätze im voraus die Entstehung von Staaten in zukünftigen unbestimmten Fällen regeln werden,

erlangen Staaten rechtliches Dasein regelmässig unmittelbar durch einen Rechts-

satz. Ein solcher Rechtssatz kann ein Ausfluss jeder Rechtsquelle sein; er kann demgemäss
auf bewusster oder unbewusster Rechtsbildung beruhen und insbesondere, insofern es sich um be-

wusste Schaffung eines staatlichen Verbandes und Gesamtwillens handelt, sowohl Inhalt eines Ver-

trags als eines Gesetzes sein.
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a) Vertrag ist Rechtsgrund eines Staates nicht nur in den historisch höchstens vereinzelt
nachweisbaren Fällen der Stastsgründung durch freiwillige Übereinkunft von Individuen (oben II

3 a), sondern namentlich auch in den Fällen der Schaffung eines Bundesstaates bezw. eines einfachen

Staates durch Konföderation oder Union mehrerer Staaten (oben II 4f und g). Hinzukommen

muss aber in den letzterwähnten Fällen ein Gesetz jedes einzelnen beteiligten Staates, durch
welches er seine Angehörigen zum Gehorsam gegenüber dem neuen Staatswesen verpflichtet und

überhaupt der Rechtsordnung des letzteren für sie verbindliche Kraft erteilt.

b) Auf Gesetz wird insbesondere dann die rechtliche Existenz eines neuen Staates be-

ruhen, wenn die Schaffung desselben durch den Willen eines bestehenden Staates auf dem Wege

der Gliederung oder der Kolonisation oder der Teilung (vgl. oben II 4 a, b und c) erfolgt. Dagegen
kann kein Staat sich selbst durch Gesetz die ihm sonst mangelnde rechtliche Existenz geben. Frei-

lich wird nicht selten ein neu sich bildender Staat die Gesetzesform für seine Konstituierung

— die Erklärung seines rechtlichen Daseins und die grundlegenden Bestimmungen seiner recht-

lichen Ordnung — anwenden, aber dadurch kann eine rechtliche Verpflichtung der ihm bisher nur

tatsächlich unterworfenen Menschen nicht entstehen, sondern der ihm und folglich seinen Vor-

schriften anhaftende Mangel wird regelmässig erst im Laufe der Zeit durch Einwirkung des Ge-

wohnheitsrechts geheilt werden.

c) Auf dem Wege des Gewohnheitsrechts wird insbesondere die rechtliche Bildung
eines Staates aus einem engern genossenschaftlichen oder herrschaftlichen Verbande in innigem

Zusammenhange mit einer derartigen tatsächlichen Entwicklung (oben II 3b) erfolgen. Aber auch in
den zahlreichen Fällen, wo ein Staat zunächst rein tatsächlich und insbesondere im Widerspruch

mit dem bisherigen Recht durch eine Lossagung oder Eroberung (oben II 4 d und e) entstanden ist,
wird, soweit nicht etwa ein Friedensvertrag oder ein sonstiger nachträglicher Akt des verletzten
Staates als rechtliche Grundlage des neuen Staats anzusehen ist, durch die Kraft des Gewohnheits-

rechts der neue Zustand zu einem rechtlichen werden, indem die rechtliche Überzeugung und Übung

des Volks sich dem tatsächlichen Zustande, falls dieser fortdauert und sich befestigt, allmählich

anpasst.
V. Rechtlicher Untergang von Staaten.

1. Wie die rechtliche Existenz eines Staats immer auf einem Rechtssatz beruht, so wird auch

der Untergang eines Staats rechtlich im allgemeinen nur durch einen Rechtssatz erfolgen

können. Dem staatsvernichtenden Rechtssatz steht aber gleich die dauernde faktische

Unmöglichkeit der Wiederherstellung einestatsächlichuntergegangenenStaates.
Wenn ein Staat tatsächlich aufgehört hat zu bestehen und es, etwa infolge der Vernichtung des

Volkes oder der Verschmelzung desselben mit einem andern Volke, sicher ist, dass er in der bis-

herigen Zusammensetzung oder mindestens einer wesentlich gleichen nicht wieder wird bestehen
können, so ist auch rechtlich sein Dasein erloschen. Eine nur vorübergehende Unmöglichkeit der
faktischen Wiederherstellung eines Staates, wie sie z. B. durch Übermacht eines fremden Volkes

bewirkt wird, hebt dagegen sein rechtliches Dasein nicht auf.

2. Ein Rechtssatz, wodurch das Aufhören eines konkreten Staates bestimmt

wird, kann sich, ebenso wie ein staatsschaffender Rechtssatz, gründen auf Vertrag, Gesetz
oder Gewohnheitsrecht. Jedoch wird durch Vertrag auch aller einzelnen Staatsange-
hörigen die über ihnen stehende Gesamtpersönlichkeit des Staates nicht aufgehoben werden können,
und auch ein Staatsvertrag resp. Staatsgesetz, durch den der betreffende Staat selbst: sein Sonder-

dasein aufgibt, wird infolge der Gewöhnung des Volks und vermöge des Selbsterhaltungstriebs
der staatlichen Organe nur selten, insbesondere im Fall einer freiwilligen Einverleibung in einen

grösseren Staat oder einer freiwilligen Vereinigung mehrerer Staaten zu einem neuen umfassenderen

Staatswesen (vgl. oben II 4 g und III 2 d), zustande kommen; ein den Staat aufhebendes Gewohn-
heitsrecht aber kann sich während seines tatsächlichen Bestehens nicht bilden. So wird noch häu-

figer als die Entstehung der Untergang eines Staates zunächst rein tatsächlicher Natur sein und erst
nachträglich auf dem Wege des Gewohnheitsrechts rechtliche Geltung erlangen.
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